	Evangelische Landeskirche in Baden
Kirchengemeinde:
(oder) Einrichtung:
Straße:
Ort:
Tel:
	Betriebsanweisung 
Aktenvernichter
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	1. ANWENDUNGSBEREICH

	Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von Aktenvernichtern

	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Verletzungsgefahr an den Scherstellen zwischen der Ein- bzw. Auslauföffnung am Einführschacht.
· Scharfe Schneidkanten an der Schneidschiene können bei unsachgemäßer Handhabung zu Schnittverletzungen führen.
· Papier kann Schnittverletzungen verursachen.
· Unsachgemäße Materialauswahl kann zu Verletzungsgefahr durch Splitter führen.
· Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu elektr. Stromschlag führen.
· Gesundheitsgefahren durch Einsatz von Reinigungsmitteln.


	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanweisung.
· Nicht in den Schlitz der Zuführöffnung fassen.
· Lange Haare, lose Kleidung, Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen usw. nicht in den Bereich der Zuführöffnung bringen.
· Kein Material, das zu Schlingenbildung neigt, vernichten, z.B. Bänder, Verschnürungen…
· Keine harten Kreditkarten, CDs, Disketten oder Kassetten vernichten.
· Täglich vor Arbeitsbeginn prüfen, ob die Schutzeinrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind.
· Gerät gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern.
· Netzstecker sollte leicht erreichbar ist.
· Aktenvernichter niemals mit feuchten Händen anfassen.
· Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden. Nie in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
· Lüftungsschlitze müssen frei sein und ein Abstand zur Wand oder Möbeln von min. 5 cm eingehalten werden.

	4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL/BEI STÖRUNGEN

	
	· Gerät bei Störungen / untypischen Geräuschen / Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen.
· Gerät als „gesperrt“ (z.B. mit einem Sperrband) kennzeichnen.
· Meldung an den Träger/Verantwortlichen.
· Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen durchgeführt werden.

	5. ERSTE HILFE/VERHALTEN BEI UNFÄLLEN
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	· Ersthelfer/in heranziehen.
· Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln.
· Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.
· Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen.
· Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.
Ersthelfer/in:	

	6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

	
	· Netzstecker vor Öffnen der Tür zum Schnittgutsack ziehen.
· Staubarme Entsorgung der entnommen Schnittgutsäcke.
· Zum Reinigen Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen.
· Instandhaltung/Wartung dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen vorgenommen werden. Wartung gemäß Herstellerangaben.
· Bei elektrischen Geräten die vorgeschriebene elektrische Betriebsmittelüberprüfung 
durchführen.

	
Datum:                                   Unterschrift:



Arbeitssicherheit / Maschinenbetriebsanweisungen / Evangelische Landeskirche Baden / 10.2017
image4.png




image5.png




image6.png
)




image7.png




image8.png




image9.wmf
 


oleObject1.bin



image1.png
EVANGELISCHE
LANDESKIRCHE
IN BADEN




image2.png




image3.png




